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Geltungsbereich 14. Teiländerung des Flächennutzungsplanes
„Darstellung einer gewerblichen Nutzfläche am Stobenberg“
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Landkreisgrenze

Hinweis:
Erläuterung zur 14. Teiländerung des Flächennutzungsplanes „Darstellung einer gewerblichen
Nutzfläche am Stobenberg“ der Welterbestadt Quedlinburg erfolgt in der Begründung zur 32. Teil-
änderung des Flächennutzungsplanes der Welterbestadt Quedlinburg

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Flächennutzungsplans (§ 5 Abs. 1 BauGB)

Änderungsbereich des Flächennutzungsplans (14. Teiländerung)

Änderungsbereich des Flächennutzungsplans (32. Teiländerung)

(nachrichtliche Übernahme)
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Sonstige Planzeichen

Quelle: Biotoptypenkartierung, GICON Ecosystems GmbH, Stand 10/2025

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchGÁm
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 (4) BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 (2) Nr. 9 BauGB)

Grünflächen (§ 5 (2) Nr. 5 und (4) BauGB)

Grünflächen

110-kV-HochspannungsleitungE 110 kV

oberirdisch- - - -

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 5 (4) BauGB)

(nachrichtliche Übernahme: Landesstraße L66 gem. § 5 Abs. 4 BauGB)

Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen^

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
(§ 5 (2) Nr. 3 BauGB)

Eine Windenergieanlage liegt in der Sonderbaufläche für Erneuerbare Energien, wenn der Mast
vollständig innerhalb der Sonderbaufläche liegt.
Ein Überstreichen von Flächen außerhalb der Sonderbaufläche für Erneuerbare Energien durch
die Rotoren ist zulässig.

Sonderbauflächen für Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)
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Art der baulichen Nutzung (§ 5 (2) Nr. 1, §§ 1 - 11 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)
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(für Änderungsbereich FNP, Planänderung)
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Hinweis:
Erläuterung zur 14. Teiländerung des Flächennutzungsplanes „Darstellung einer gewerblichen Nutzfläche
am Stobenberg“ der Welterbestadt Quedlinburg erfolgt in der Begründung zur 32. Teiländerung des
Flächennutzungsplanes der Welterbestadt Quedlinburg
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Flächennutzungsplans (§ 5 Abs. 1 BauGB)
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Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 (2) Nr. 9 und (4) BauGB)
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Grünflächen (§ 5 (2) Nr. 5 und (4) BauGB)
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